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Beschlüsse: 
 

08.04.2019 Stadtvertretung 

042/StV/2019 
42. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der 
Stadtvertretung 

 
 
Bemerkungen: 
 
Der Stadtpräsident stellt die Tagesordnungspunkte 26, 28 bis 32 und 34 bis 36 en bloc zur 
Abstimmung. Die Mitglieder der Stadtvertretung erheben keinen Widerspruch. 
 
Beschluss: 
 
Die Stadtvertretung beschließt folgende Ergänzungen zur Haushaltssatzung 2019 / 2020 
(Beschluss der Stadtvertretung vom 03.12.2018 – DS-Nr. 01555/2018): 
 

1. TH 04 – Neuaufnahme Kinder- und Jugendtreff Mueßer Holz 
2. TH 05 – Schule am Fernsehturm – Verschiebung der Einzahlungsansätze 2019 und 

2020 
3. Daraus ergeben sich folgende veränderte Festsetzungen in der Haushaltssatzung: 

a) Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 1 Nr. 2c der Haushaltssatzung) 
werden für 2019 von bisher 52.496.400 Euro auf nun 50.186.400 Euro, für 2020 
von bisher 36.980.000 Euro auf nun 35.560.000 Euro 

b) die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 1 Nr. 2c der Haushaltssatzung) 
werden für 2019 von bisher 85.188.800 Euro auf nun 85.386.800 Euro, 

c) der daraus resultierende Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit (§ 1 Nr. 2c der Haushaltssatzung) wird für 2019 von  
bisher -32.692.400 Euro auf nun -35.182.400 Euro und für 2020 von  
bisher -23.914.700 Euro auf nun -25.334.700 Euro 

festgesetzt. 
4. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (§ 2 der Haushaltssatzung) 

wird für 2019 von bisher 32.692.400 Euro auf nun 35.182.400 Euro und für 2020 von 
bisher 23.914.700 Euro auf nun 25.334.700 Euro festgesetzt. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
einstimmig bei drei Stimmenthaltungen beschlossen 

Beschlüsse 
  

zur Drucksachennummer  
 

01775/2019 

  

 

Ergänzungsbeschluss zur Haushaltssatzung 2019/2020 
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